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Reglement 
über die Ausrichtung einer Übergangsrente bei 
vorzeitigem Übertritt oder bei vorzeitiger 
Versetzung in den Ruhestand  
(Übergangsrentenreglement) 

vom 12. April 2011 

Der Stadtrat, 

gestützt auf Art. 39 Abs. 4 des Personalgesetzes vom 3. Mai 2004 
und Art. 17 Abs. 1 des Personalreglements vom 10. Januar 2006 

erlässt folgendes Reglement: 

Art. 1 

Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis zur 
Stadt Schaffhausen stehen und vor Erreichen des gesetzlichen 
AHV-Alters freiwillig in den Ruhestand übertreten oder vorzeitig in 
den Ruhestand versetzt werden, haben Anspruch auf eine Über-
gangsrente gemäss Art. 39 des Personalgesetzes. 

Art. 2 

1 Der Anspruch auf eine Übergangsrente besteht nach Vollendung 
des 60. Altersjahres, wenn das Arbeitsverhältnis bei der Stadt vor 
dem Übertritt oder vor der Versetzung in den Ruhestand ununterbro-
chen mindestens fünf Jahre gedauert hat. 
2 Der Anspruch entfällt beim Bezug einer AHV-Altersrente oder einer 
ganzen IV-Rente spätestens jedoch bei Erreichen des ordentlichen 
AHV-Alters. Beim Bezug einer Teilinvalidenrente oder bei Aufnahme 
einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit werden die Leistungen entspre-
chend gekürzt. Zu Unrecht bezogene Leistungen müssen zurückbe-
zahlt werden. Jede Erwerbstätigkeit muss der Pensionskasse ge-
meldet werden. 
3 Bei Teilpensionierung oder Pensionierung von Teilzeitbeschäftig-
ten besteht ein Anspruch nur, sofern das Pensionierungspensum 
mindestens 40 Prozent eines Vollpensums beträgt. Reduktionen 
des Pensums nach dem zurückgelegten 60. Altersjahr werden sum-
miert. 

Grundsatz 

Voraus-
setzungen 
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Art. 3  

Höhe der Rente 
1 Die Übergangsrente entspricht bei voller Beschäftigung grundsätz-
lich der minimalen einfachen AHV-Altersrente. 
2 Personen mit einer Bruttojahresbesoldung unter Fr. 71'280.- (auf-
gerechnet auf einen Beschäftigungsgrad von 100%), basierend auf 
Art. 18 des Vorsorgereglements, erhalten folgende jährliche Zulage 
(Stand 1. Januar 2024):  
aufgerechnete Brutto-    

jahresbesoldung in Fr.   jährliche Zulage in Fr. 

bis 51’950 6'046  
51’951 – 56'784 4’834  
56’785 – 61'616 3’635  
61'617 – 66'448 2’423  
66'449 – 71'280 1’212 1)2)3) 
3 Die Grenzbesoldungen und die Zulagen nach Abs. 2 werden analog 
Art. 10 Lohnreglement (RSS 311.4) gemäss der generellen Lohnan-
passung jeweils auf den 1. Januar korrigiert. 
4 Personen, die eine Übergangsrente beziehen und als Nichter-
werbstätige der AHV-Beitragspflicht unterstehen, erhalten einen Zu-
schlag in der Höhe von 20 Prozent der minimalen einfachen AHV-
Altersrente. 
5 Bei Pensionierung auf einem Teilpensum oder für Teilzeitbeschäf-
tigte wird jeweils der entsprechende Bruchteil erbracht. Bei Total-
pensionierung wird auf den Durchschnitt der Pensen in den letzten 
fünf Jahren abgestellt, wobei die früheren Teilpensionierungen ent-
sprechend eingerechnet werden. 

Art.  4 

1 Die Kosten der Übergangsrenten sind grundsätzlich von der Stadt 
Schaffhausen zu tragen. 
2 Für Lehrkräfte an Schulen, deren Träger die Stadt Schaffhausen 
ist, wird die Übergangsrente von der Stadt und dem Kanton gemein-
sam übernommen. Der prozentuale Anteil des Kantons entspricht 
dem gesetzlichen Beitragssatz an die Lehrerbesoldungen. 

Art. 5 

1 Die Rechnungsführung und Administration wird der Kantonalen 
Pensionskasse übertragen. 
2 Der Stadtrat regelt das Nähere in einer Vereinbarung mit der Kan-
tonalen Pensionskasse. 

Kostentragung 

Rechnungs-
führung und 
Administration 
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Art. 6 

Dieses Reglement tritt rückwirkend per 1. Januar 2006 in Kraft. Die 
Grenzbesoldungen und Zulagen gemäss Art. 3 Abs. 2 sind ab 1. Ja-
nuar 2010 ohne Rückwirkung anwendbar. 

 

 

 

Fussnoten: 

1 Heute im Vorsorgereglement der Pensionskasse  
Schaffhausen geregelt. Die Pensionskassenverordnung vom 
26. September 2006 (SHR 185.101) wurde am 28. November 
2013 aufgehoben, Amtsblatt vom 21. Februar 2014,  
S. 275. 

2 Stadtratsbeschluss vom 7. März 2023 in Kraft rückwirkend per 
1. Januar 2023 

3 Stadtratsbeschluss vom 16. Januar 2023 in Kraft rückwirkend 
per 1. Januar 2024 

 

Inkrafttreten 


